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Klimafreundliches Baugebiet „Sedanstraße“ 

Vorbereitung der Baugebietsentwicklung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Thema Kriterium Wohnbaufläche Sedanstraße 

Sparsamer und schonender 

Umgang mit Grund und Boden 

(gem. § 1 a Abs. 1 BauGB Vorrang 

der Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und 

andere Maßnahmen der Innen-

entwicklung) 

Minimierung / Vermeidung von 

Flächenverbrauch 

Die Wohnbauflächenentwicklung an der Sedanstraße stellt eine nördliche Arrondierung des 

Siedlungskörpers von Lünen-Süd dar und somit eine angemessene Ergänzung und Erweiterung 

bestehender Siedlungsstrukturen. Im Flächennutzungsplan ist die gesamte Fläche bis zum Dat-

teln-Hamm-Kanal als Wohnbaufläche dargestellt. Die Wohnbaufläche soll nun aus Gründen des 

Landschaftsschutzes, aber auch aufgrund der Hochspannungsleitung nur bis zur bestehenden 

Grabenstruktur entwickelt werden. Im Masterplan Wohnen wird die Wohnbauflächenentwick-

lung an der Sedanstraße in Priorität 1 eingestuft. 

Lage der Wohnbaufläche 

(Umsetzung einer Stadt der kur-

zen Wege, v.a. auch durch ent-

sprechende Nutzungsdurchmi-

schung im Quartier bzw. Stadt-

teil) 

Nahversorgung 
Das Stadtteilzentrum an der Jägerstraße – bspw. der Penny-Markt – ist von der gesamten Wohn-

baufläche aus in maximal 500 m und damit fußläufig erreichbar. 

Soziale Infrastruktur 

Im Zuge der Entwicklung der Wohnbaufläche soll an der Sedanstraße eine neue Kindertagesstät-

te errichtet werden. Eine Grundschule (Overbergschule) befindet sich in ca. 750 m Entfernung an 

der Weißenburger Straße und eine weiterführende Schule (Käthe-Kollwitz-Gesamtschule) in ca. 

850 m Entfernung an der Dammwiese. Weitere soziale Infrastrukturen befinden sich vor allem 

an der Jägerstraße (bspw. Haltestelle Lünen-Süd, Kirchen). Sämtliche Einrichtungen sind somit 

gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.  

Anschluss ÖPNV 

Die Bushaltestellen „Lünen-Süd Jägerstraße“ und „Bürgerplatz Lünen-Süd“ befinden in fußläu-

figer Erreichbarkeit (max. 500 m). Am westlichen Rand des Stadtteils befindet sich darüber hin-

aus der Bahnhof Preußen, mit Anschluss Richtung Enschede und Münster (über Lünen Haupt-

bahnhof) oder Richtung Dortmund. Der Bahnhof liegt ca. 1 km Luftlinie von der Wohnbaufläche 

entfernt. Zukünftig ist eine Anbindung an den Bahnhof auch von der Bebelstraße aus geplant, 

wodurch sich v.a. die fußläufige Erreichbarkeit und Erreichbarkeit mit dem Fahrrad erhöht. 
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Anschluss Fuß- und Radwegesys-

tem 

In direkter Lage zur geplanten Wohnbaufläche befindet sich der Datteln-Hamm-Kanal mit seiner 

Uferpromade, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. Von dort aus kann in 

Richtung Osten der Preußenhafen erreicht werden. Die Innenstadt Lünens ist 3 km entfernt und 

kann in 10-15 min mit dem Fahrrad erreicht werden. Über einen Fuß- und Radweg westlich des 

Friedhofs kann der Fuß- und Radweg auf der ehem. Zechenbahntrasse (Leezenpatt) erreicht 

werden. Dieser führt zum einen Richtung Innenstadt (über Lünen-Süd) und zum anderen Rich-

tung Dortmund (über Gahmen). 

Anschluss Straßennetz 

Der Anschluss an das Straßennetz erfolgt über die Saarbrücker Straße und die Sedanstraße. Im 

weiteren Verlauf laufen die Verkehre dann über die Bahnstraße oder die Bebelstraße ab. In ca. 2 

km Luftlinie befindet sich die Autobahnanschlussstelle Dortmund Lanstrop (aktuell nur Fahrt-

richtung Hannover). Der Vollanschluss soll zeitnah hergestellt werden. 

FAZIT 
Baugebietsentwicklung stellt eine Arrondierung des Siedlungsgefüges in Lünen-Süd dar und ist sehr gut in den Stadtteil und die vor-

handene verkehrliche, technische und soziale Infrastruktur eingebettet. 
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Konkrete Baugebietsentwicklung (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

Thema Kriterium Wohnbaufläche Sedanstraße 
Steuerungsmöglichkeiten für die 

Wohnbaufläche Sedanstraße 

Energetische Optimierung 

städtebaulicher Entwürfe und 

der Gebäude 

(Schaffung von städtebaulichen 

Grundvoraussetzungen bspw. für 

die Nutzung von Solarenergie 

oder die Reduzierung von Wär-

mebedarf) 

Kompaktheit der Gebäude 

Im Baugebiet „Sedanstraße“ sollen unterschiedlichste 

Gebäudetypologien umgesetzt werden (Einzelhäuser, 

Doppelhäuser, Reihenhäuser, Geschosswohnungsbau). 

Aus energetischer Sicht ist der Bau möglichst vieler 

Reihenhäuser und Geschosswohnungsbauten anzu-

streben (viel Nutzfläche, wenig Oberfläche), sodass 

diese Gebäudetypologien über Festsetzungen und 

ergänzende städtebauliche Verträge gesichert werden 

sollen. 

Bebauungsplan: 

 Festsetzung Bauweise 

 Festsetzung überbaubarer 

Grundstücksflächen 

städtebauliche Verträge (vor Satzungs-

beschluss des Bebauungsplans) und 

Grundstückskaufverträge  

Ausrichtung der Gebäude und 

Dachformen 

Auf der Wohnbaufläche sollen die Gebäude und 

Grundstücke weitestgehend so ausgerichtet werden, 

dass die Nutzung solarer Energie möglich ist. Je nach 

Baufeld werden die Dachform und die Ausrichtung 

des Daches entsprechend festgesetzt. Insbesondere 

geeignet für die Nutzung solarer Energien sind Dach-

formen wie das Satteldach oder das Pultdach 

Bebauungsplan: 

 Festsetzung Firstrichtung 

 Festsetzung Dachformen 

 Festsetzung Zulässigkeit der 

Anbringung von Photovoltaik- 

oder Solaranlagen 

Energieeffizientes Bauen 

Es gelten die Mindeststandards der Energieeinspar-

verordnung (EnEV). Über höhere Gebäudestandards 

im Baugebiet „Sedanstraße“ wurde bisher nicht disku-

tiert. Im Zuge eines Wettbewerbs zur Vergabe des 

städtischen Grundstücks könnten Energiekonzepte mit 

höheren Standards gefordert und als Bewertungskri-

terium herangezogen werden. 

EnEV 

städtebauliche Verträge (vor Satzungs-

beschluss des Bebauungsplans) und 

Grundstückskaufverträge 
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Umweltgerechte Mobilität 

(Förderung von Fuß- und Radver-

kehr sowie ÖPNV und gleichzeiti-

ge Reduzierung des MIV) 

Fuß- und Radwege 

Durch das Baugebiet „Sedanstraße“ soll ein eigen-

ständiger Fuß- und Radweg mit Anschluss an die Pro-

menade des Datteln-Hamm-Kanals führen. Im Bereich 

des Quartiers soll auch ein zweiter Anschlusspunkt 

zum Kanal geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein 

großer Teil des Quartiers mit verkehrsberuhigten Be-

reichen erschlossen werden. 

Bebauungsplan 

 Festsetzung Verkehrsflächen 

besonderer Zweckbestimmung 

(Fuß- und Radweg sowie ver-

kehrsberuhigte Bereiche) 

Erschließungsvertrag (detaillierte Aus-

gestaltung der Erschließungsflächen) 

ÖPNV-Haltestellen 
Im Quartier wird keine neue Bushaltestelle eingerich-

tet. (s. Anschluss ÖPNV) 
keine Steuerung erforderlich 

Minimierung von Parkplätzen im 

öffentlichen Raum 

Das Angebot an Parkplätzen im öffentlichen Raum soll 

im Baugebiet „Sedanstraße“ auf das nötigste Mini-

mum reduziert werden, um so zusätzliche Anreize 

zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu schaffen. 

Die Verkehrsflächen sind Fußgänger- und Radver-

kehrsfreundlich zu gestalten.  Auf einen ausreichen-

den Nachweis von Stellplätzen auf dem privaten Bau-

grundstück ist insbesondere im Rahmen der Bauge-

nehmigung zu achten.  

Bebauungsplan 

 Festsetzung Verkehrsflächen 

(besonderer Zweckbestim-

mung) 

Erschließungsvertrag (detaillierte Aus-

gestaltung der Erschließungsflächen 

mit öffentlichen Parkplätzen) 

E-Bike / E-Auto Infrastrukturen 

Carsharing 

Öffentliche Ladeinfrastrukturen sind im Baugebiet 

„Sedanstraße“ bisher nicht geplant. Viele Bauträger 

v.a. im Geschosswohnungsbau setzen mittlerweile ein 

entsprechendes Kontingent für E-Bikes / E-Autos bei 

der Errichtung Ihrer Stellplätze um. In der Baugebiets-

städtebauliche Verträge (vor Satzungs-

beschluss des Bebauungsplans) und 

Grundstückskaufverträge 
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entwicklung sind zudem die Möglichkeiten von Car-

sharing zu berücksichtigen. Im Zuge eines Wettbe-

werbs zur Vergabe des städtischen Grundstücks könn-

ten Mobilitätskonzepte mit entsprechenden Vorgaben 

gefordert und als Bewertungskriterium herangezogen 

werden. 

Gebietsbezogene Energie- und 

Wärmekonzepte 

(Förderung der Nutzung von 

erneuerbaren Energien) 

Nutzung Sonnenenergie 

Die Stadtwerke Lünen GmbH plant für das Baugebiet 

„Sedanstraße“ ein gebietsbezogenes Energie- und 

Wärmekonzept, das v.a. auf dem Einsatz erneuerbarer 

Energien basiert. 

Die Umsetzung einer Freiflächenphotovoltaikanlage 

ist im Bereich der Wohnbaufläche „Sedanstraße“ pla-

nungsrechtlich nicht möglich. Die Voraussetzungen für 

Photovoltaikanlagen auf Dachflächen können ge-

schaffen werden (s. Ausrichtung der Gebäude und 

Dachformen) 

städtebauliche Verträge (vor Satzungs-

beschluss des Bebauungsplans) und 

Grundstückskaufverträge  

Nutzung Nah- und Fernwärme 

Nutzung Erdwärme 

Klimaanpassung 

(Umgang mit Starkregen, Hoch-

wasser und Hitze) 

Begrünung 

Der geplante Fuß- und Radweg durch das Quartier soll 

in Form einer Grünverbindung durch das Quartier (mit 

Spielplatz) umgesetzt werden. Nördlich der Wohnbau-

fläche sollen die Weideflächen erhalten bleiben und 

Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden. Darüber 

hinaus werden Festsetzungen im Bebauungsplan ge-

troffen, die eine Begrünung der privaten Grundstücke 

sicherstellt. Die Erschließungsflächen sind mit 11,50 m 

(„Haupterschließung“) und 8,00 m („Nebenerschlie-

ßung“) so vorgesehen, dass im Straßenraum zusätzli-

che Begrünungsmaßnahmen (v.a. Straßenbäume) 

Bebauungsplan: 

 Festsetzung öff. Grünfläche 

 Festsetzungen zur Grünord-

nung 

 Festsetzung Zulässigkeit Dach-

begrünung 

Erschließungsvertrag (detaillierte Aus-

gestaltung der Erschließungsflächen 

mit Bäumen und Begleitgrün) 
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umgesetzt werden können. 

Versieglungsgrad 

Der Versieglungsgrad im Quartier wird im Bereich der 

privaten Grundstücksflächen durch die GRZ (Grundflä-

chenzahl) im reinen bzw. allgemeinen Wohngebiet 

beschränkt. Im Baugebiet wird so maximal eine Ver-

sieglung von 60 % der privaten Grundstücksflächen 

erreicht (40 % durch Hauptanlagen, weitere 20 % sind 

durch Nebenanlagen möglich). Der Einsatz von versi-

ckerungsfähigen Materialien auf dem öffentlichen 

und privaten Flächen wird entsprechend festgesetzt. 

Bebauungsplan: 

 Festsetzung überbaubare 

Grundstücksflächen 

 Festsetzung GRZ 

 Festsetzung zur Verwendung 

wasserdurchlässiger Materia-

lien 

Erschließungsvertrag (detaillierte Aus-

gestaltung der Erschließungsstraßen, 

auch bzgl. Materialien) 

Hochwasserschutz 

Für die Sedanstraße wurde von SAL AöR eine erste 

Machbarkeitsstudie zum Thema Entwässerung erar-

beitet. Für das Quartier soll die nördlich verlaufende 

Grabenstruktur ertüchtigt werden. Darüber hinaus soll 

im Norden ein Regenrückhaltebecken umgesetzt wer-

den. 

Bebauungsplan: 

 Festsetzung Flächen für den 

Hochwasserschutz und die Re-

gelung des Wasserabflusses 

Erschließungsvertrag (detaillierte Aus-

gestaltung der Entwässerungsanlagen) 




